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Insbesondere das sogenannte Schutz-
schirmverfahren, bei dem der Schuld-
ner seine gesamte Sanierungsmann-
schaft inklusive des Kontrolleurs 
Sachwalter mitbringt, wirkt aus Gläu-
bigersicht oft mehr wie ein abgekar-
tetes Spiel, bei dem die Verteilung von 
Gewinnen und Verlusten von Anfang 
an feststeht. Schon im Vorfeld des Ver-
fahrens wird häufig darauf hingear-
beitet, die Gläubigerverhältnisse so zu 
gestalten, dass spätere Abstimmun-
gen in der Gläubigerversammlung kei-
ne Überraschungen bereithalten. Gro-
ße Freude kommt insbesondere dann 
auf, wenn sich Betroffene in der Gläu-
bigerversammlung im Kreise zahlrei-
cher „Mitstreiter“ wiederfinden, die 
im Fachjargon als „friends and family“ 
bezeichnet werden. 

Bei einer grundsätzlichen Entschei-
dung in der Gläubigerversammlung 
ist für das Gewicht der Stimme zwar 
zunächst der Umfang der persönli-
chen Betroffenheit des Gläubigers, 
namentlich die Höhe seiner zur Tabelle 
festgestellten Forderung, ausschlag-

gebend. In Fällen, in denen mit der 
Stimmenmehrheit einzelner Gläubi-
ger Entscheidungen getroffen werden, 
können der Insolvenzverwalter und 
andere Gläubiger nach § 78 Insolven-
zordnung allerdings beantragen, dass 
das Insolvenzgericht im „gemeinsa-
men Gläubigerinteresse“ die mit der 
Mehrheit der Tabellenforderungen ge-
troffene Entscheidung aufhebt. 

Überraschung

Dass dies, auch wenn man viel Mühe 
für ein enges Verhältnis zum Insol-
venzrichter aufgewandt hat, mit einer 
Überraschung enden kann, hat jetzt 
ein zu Sanierungszwecken in der Ei-
genverwaltung befindliches Schuld-
nerunternehmen in einem vom Bun-
desgerichtshof entschiedenen Fall 
(BGH-Beschluss vom 22.06.2017 – IX 
ZB 82/16) unangenehm zu spüren 
bekommen. Eine Gläubigerin, die in 
Höhe von € 1,4 Mio. ausgefallen war 
und damit über 80 % aller Insolvenz-
forderungen repräsentierte, hatte in 
der Gläubigerversammlung mit ihrer 

Stimmenmehrheit durchgesetzt, dass 
das Unternehmen nicht weiter be-
trieben, sondern abgewickelt werden 
sollte. 

Die Anwälte von Gläubigern aus dem 
oben beschriebenen Kreis und das von 
Anwälten derselben Kanzlei (!) vertre-
tene Schuldnerunternehmen hatten 
daraufhin beantragt, den Beschluss 
vom Insolvenzgericht aufheben zu 
lassen. Diesem Antrag war das Ge-
richt gefolgt, ohne genaue Prüfung, 
ob eine Sanierung tatsächlich mit den 
behaupteten Vorteilen für Gläubiger 
einherginge. 

Antrag durch Sachwalter

Der BGH hat die Entscheidung des 
Insolvenzgerichts, die das von der 
betroffenen Gläubigerin angerufe-
ne Landgericht noch bestätigt hatte, 
aufgehoben und den ursprünglichen 
Gläubigerbeschluss wieder in Kraft 
gesetzt. Dabei wurde unmissverständ-
lich klargestellt, dass beim Verfahren 
in Eigenverwaltung entsprechende 

Sanieren oder liquidieren? Wohin der Geldstrom fließt, ist auch bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung durchaus umstritten. 

WENN DEM BOCK DER GARTEN 
ANVERTRAUT WIRD… 
Mit der großen Überarbeitung des Insolvenzrechts ESUG im Jahr 2012 wollte der Gesetzgeber vor allem die Sanierung von 
Unternehmen im Rahmen von Insolvenzverfahren erleichtern. Einige wichtige Änderungen zielten hierbei auf die Erwei-
terung der Möglichkeiten, derartige Verfahren in Eigenverwaltung zu betreiben. In den vergangenen Jahren mussten viele 
Gläubiger jedoch schmerzlich erfahren, dass sich hieraus auch zahlreiche Möglichkeiten des Missbrauchs ergeben. 

SANIEREN ODER LIQUIDIEREN? DER BGH HAT JETZT DIE RECHTE DER GLÄUBIGER GESTÄRKT.
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Anträge nicht etwa von Rechtsanwäl-
ten gestellt werden dürfen, die den 
Insolvenzschuldner vertreten, sondern 
nur vom Sachwalter oder anderen 
Gläubigern. 

Auch hat der BGH klargestellt, dass 
in der Marktwirtschaft grundsätz-
lich „das Urteil derjenigen Personen 
maßgeblich sein (müsse), deren Ver-
mögenswerte auf dem Spiel stehen“, 
also das der Gläubiger, die die Zeche 
in Form von Forderungsverlusten zu 
zahlen haben. Diese seien daher pri-
mär dazu berufen, über die Fortfüh-
rung oder Abwicklung des Insolvenz-
unternehmens zu entscheiden. Diese 
Entscheidung sei nur eingeschränkt 
überprüfbar. Ihre Außerkraftsetzung 
bedürfe einer intensiven Prüfung von 
Alternativszenarien und könne nur 
dann erfolgen, wenn eine ordnungs-
gemäße Betriebsfortführung eindeu-
tig bessere Quotenaussichten ergebe. 

Kein Insolvenzplan

Dass diese Voraussetzungen hier nicht 
vorlägen, werde u.a. dadurch deutlich, 

dass das Kleinstunternehmen selbst 
nach drei Jahren Insolvenzverfahren 
noch immer keinen Insolvenzplan vor-
legen könne und auch im Bericht zur 
Gläubigerversammlung keine nach-
vollziehbaren Zahlen mitgeteilt habe. 

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es 
gerade in den Fällen ist, in denen die 
Insolvenz in Eigenverwaltung ab-
gewickelt und damit gleichsam der 
Bock zum Gärtner gemacht wird, sei-
ne Gläubigerrechte konsequent und 
engagiert wahrzunehmen. Das Un-
ternehmen, das sich auf dem Rücken 
einer Gläubigerin „sanieren“ und wei-
terwurschteln wollte, wird nun abge-
wickelt und die hierbei anfallenden Er-
löse werden an die Gläubiger verteilt. 
Die betreffende Gläubigerin muss 
nicht weiter zusehen, wie sich das 
Schuldnerunternehmen auf ihre Kos-
ten über Jahre hinweg zu Tode saniert.
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